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Liebe LeserInnen dieses Themenhefts,

ÄrztInnen haben oft im klinischen Alltag
nur eines im Sinne: die medizinisch bes-
te Lösung für eine medizinische Problem-
stellung zu finden und der Patientin die
bestmögliche Behandlung zukommen zu
lassen. Und grundsätzlich ist dies auch gut
so – genau dafür sind wir wohl ÄrztInnen
geworden.

» Eine Gesamtleistung gelingt am
besten, wenn nicht nur jede/r auf
seine/ihre Expertise achtet

Bei dieser sicher oft notwendigen und
nicht selten medizinisch sinnvollen Fokus-
sierung unterliegen wir aber auch der Ge-
fahr, anderen Aspekten unseres Tuns zu
wenigAufmerksamkeit zu schenken: sei es
das direkte Umfeld der Patientin – Angehö-

rige und Freunde, seien es die KollegInnen
und Mitbetreuenden, seien es wirtschaftli-
che Aspekte und eben auch medizinrecht-
liche Folgen unseres Vorgehens, die uns
in der Hitze des Alltags nicht immer aus-
reichend bewusst sein mögen.

Dabei wissen wir gerade aus unserem
medizinischen Alltag, dass eine Gesamt-
leistungambestengelingt, wenn nicht nur
jede/r auf seine/ihre Expertise achtet. In-
terprofessionelle und interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit bringt nicht nur die Sum-
me von Einzelleistungen, sondern lässt das
Bestmögliche im Austausch entstehen.

Dies gilt auch an der Schnittstelle zwi-
schen Medizin und Recht. Nun fällt es al-
lerdings den Welten von Rechtswissen-
schaft und Medizin nicht immer leicht,
einander zu verstehen, aufeinander ein-
zugehen und die Sorgen und Nöte des
Behandlungsalltags klar zu kommunizie-
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ren und entsprechend zu berücksichtigen.
JuristInnen pressen medizinische Sachver-
halte nur allzu gern in ihre engen Katego-
rien. Eine Standardabweichung indiziert
den Behandlungsfehler, Aufklärungsmän-
gel lassen die medizinische Intervention
rechtswidrig erscheinen, und dann wird
akribisch nach einem kausal entstandenen
Schaden Ausschau gehalten: so das klas-
sische Gedankengebäude des Haftungs-
rechtlers. Der Strafrechtler gar wähnt in
allen Ungenauigkeiten ärztlicher Abrech-
nung Betrug und bei wechselseitigen Zu-
weisungen und Patientenströmen Korrup-
tion. Das Berufsrecht blickt von außen auf
das gesamte ärztliche Tun und möchte es
einerseits sinnvoll begleiten, andererseits
aber in seinen ethisch vertretbaren Gren-
zenhalten. Und zuguter Letzt drohtbei jeg-
lichem Fehlverhalten sozialversicherungs-
rechtlicher Regress nach den Grundsät-
zen, die beim Bundessozialgericht gebo-
ren worden sind.

Wie gehen FrauenärztInnen mit die-
semGeflechtaus Patientenzentrierungder
Tätigkeit und komplexer Rahmengebung
durch Recht um, soll ein sicheres Gesamt-
paket tatsächlich erreicht und gelebt wer-
den? Es bleibt wohl nur die Möglichkeit,
sich im Rahmen guter und klarer Kommu-
nikation wechselseitig auf einen Stand zu
bringen, der es allen Personen, die rund
um die Patientin agieren, erlaubt, stets
möglichst rechtssicher informiert zu sein,
ohne zu viel Kraft auf rechtswissenschaftli-
che Fortbildungaufwenden zumüssen, die
freilich an anderer, ggf. höchst entschei-
dender Stelle fehlen könnte. Daher ist es
von besonderer Bedeutung und auch er-
klärte Aufgabe einer wissenschaftlich fun-
dierten Zeitschrift, relevantemedizinrecht-
liche Themen mit abzudecken und den In-
formationsauftrag füralle FrauenärztInnen
bestmöglich zu erfüllen.

Viel Freude und Einsichten bei der Lektüre
dieses Themenhefts!
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Fachnachrichten

Cholin-Zufuhr in der
Schwangerschaft oft zu
niedrig

Cholin ist ein semiessenzieller Nährstoff,
der in der Schwangerschaft wichtig für

die neuronale und kognitive Entwicklung

des Kindes ist. Obwohl es vom Körper
selbst gebildet werden kann, reicht die

Eigenproduktion meist nicht aus, um den
physiologischen Bedarf zu decken. Des-

halb muss Cholin zumindest teilweise über

die Nahrung aufgenommen werden. Wäh-
rend der Schwangerschaft ist der Bedarf

zusätzlich erhöht.

In einer deutschlandweiten Studie des

Instituts für Ernährungsmedizin der Uni-
versität zu Lübeck wurde nun untersucht,

wie die Cholin-Zufuhr schwangerer Frauen

ist (n = 516) [1]. Während die europäische
Lebensmittelbehörde (EFSA) für Schwan-

gere als angemessene Cholin-Aufnahme

480mg/Tag festsetzt [2], betrug diemedia-
ne Cholin-Aufnahme der Teilnehmerinnen

lediglich 260mg/Tag. Nur 7 % der Schwan-
geren erreichten eine adäquate Cholin-

Zufuhr. Besonders niedrig war die Cholin-

Aufnahme von vegan oder vegetarisch
lebenden Schwangeren.

Nach Einschätzung des StudienleitersMar-
tin Smollich bedeute eine Zufuhr unterhalb

der offiziellen angemessenen Aufnahme
zwar nicht automatisch, dass ein klinisch

relevanter Mangel vorliege. Dennoch zeig-

ten die Ergebnisse Handlungsbedarf, um
die Cholin-Zufuhr vonSchwangeren zu ver-

bessern. Besonders cholinreich sind neben

Fleisch und Eiern auch Tofu und Brokkoli.
Falls Schwangere Nahrungsergänzungs-

mittel einnehmen, sollte darauf geachtet
werden, dass auch Cholin enthalten sei, so

das Fazit der Autoren.

[1]www.mdpi.com/2072-
6643/14/22/4862

[2]www.efsa.europa.eu/de/
press/news/160817
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